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Hier finden Sie Textauszüge aus den themenrelevanten Gesetzen: 
 
Bundesrecht  
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
§ 23 Naturschutzgebiete 
 (2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzge-
bietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßga-
be näherer Bestimmungen verboten.  
 
§ 26 Landschaftsschutzgebiete 
 (2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebie-
tes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.  
 
§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen 
 (1) Es ist verboten, 

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, 
2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu 
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 
3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchti-
gen oder zu zerstören.  

 
Bundesjagdgesetz (BJagdG)  
§ 19a Beunruhigen von Wild 
Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt an 
seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 
Handlungen zu stören. Die Länder können für bestimmtes Wild Ausnahmen zulassen.  
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 823 Schadensersatzpflicht 
 (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigen-
tum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
 (2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwe-
ckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.  
 
§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 
 (1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes be-
einträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.  
 
Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 223 Körperverletzung 
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 229 Fahrlässige Körperverletzung 
Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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Landesrecht (Nordrhein-Westfalen) 
 
Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz NRW - LHundG) 
§ 2 Allgemeine Pflichten 
 (1) Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben 
oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht. 
 (2) Hunde sind an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu führen 

1. in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Stra-
ßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, 
2. in der Allgemeinheit zugänglichen, umfriedeten Park-, Garten- und Grünanlagen einschließ-
lich Kinderspielplätzen mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufbereiche, 
3. bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit 
Menschenansammlungen. 

 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft (Landschafts-
gesetz -LG NW) 
§ 49 Betretungsbefugnis 
 (1) In der freien Landschaft ist das Betreten der privaten Wege und Pfade, der Wirtschaftswege sowie 
der Feldraine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer landwirtschaftlich nicht genutzter Flä-
chen zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich nicht aus den Bestimmungen 
dieses Abschnitts oder aus anderen Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. 
 
§ 70 Bußgeldvorschriften 
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

2. einem (…) Gebot oder Verbot zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung, die ordnungs-
behördliche Verordnung oder der Landschaftsplan (…) für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 
Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LFoG) 
§ 2 Betreten des Waldes 
 1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich 
nicht aus den Bestimmungen dieses Gesetzes oder aus anderen Rechtsvorschriften Abweichungen 
ergeben. Das Betreten des Waldes geschieht insbesondere im Hinblick auf natur- und waldtypische 
Gefahren auf eigene Gefahr. Zu den natur- und waldtypischen Gefahren zählen vornehmlich solche, 
die von lebenden und toten Bäumen, sonstigem Aufwuchs oder natürlichem Bodenzustand ausgehen 
oder aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes entstehen. 
 (3) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Be-
wirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie 
andere schutzwürdige Interessen der Waldbesitzer und die Erholung anderer nicht unzumutbar beein-
trächtigt werden. Im Wald dürfen Hunde außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden; dies 
gilt nicht für Jagdhunde im Rahmen jagdlicher Tätigkeiten sowie für Polizeihunde. 
 
§ 70 Bußgeldvorschriften 
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 2 im Wald außerhalb von Wegen Hunde nicht angeleint mitführt, 
1b. entgegen § 2 Abs. 3 den Wald beschädigt oder die Erholung anderer unzumutbar   be-
einträchtigt, 

 1c. entgegen § 2 Abs. 4 organisierte Veranstaltungen im Wald der Forstbehörde nicht   
rechtzeitig anzeigt. 

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet 
werden. 
 (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind die unteren Forstbehörden. 
 
Landesjagdgesetz (LJG NRW) 
§ 55 Bußgeldvorschriften 
 (2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

8. Hunde oder Katzen, die ihm gehören oder seiner Aufsicht unterstehen, in einem Jagdbezirk 
unbeaufsichtigt laufen lässt. 

 
 


